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Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen  

Hauptversammlung der paion ag ein, die 

am Mittwoch, den 19. Mai 2010, um 10:00 Uhr 

im Forum M, Buchkremerstraße 1–7, 52062 Aachen, 

stattfindet.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, der Lageberichte für die 

Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2009 sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

Diese Unterlagen können im Internet unter www.paion.com/hv eingesehen 

werden. Sie liegen auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus 

und werden Aktionären auf Anfrage auch unverzüglich kostenlos zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtie-

renden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu 

erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 

amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

Entlastung zu erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 sowie des 

Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten 

Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5 und 

37y Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes 

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

a)	� Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweignieder-

lassung Köln, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2010 bestellt. 

b)	� Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweignieder-

lassung Köln, wird zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht 

des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w 

Abs. 5 und 37y Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes im Geschäftsjahr 2010 

bestellt. 
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5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der 

Mitglieder des Vorstands 

Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung vom 31. Juli 2009 

(VorstAG) ermöglicht es, dass die Hauptversammlung über die Billigung des 

Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt (§ 120 Abs. 4 

AktG). Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft 

und etwaige Veränderungen sind ausführlich im Vergütungsbericht 

dargestellt, der im Geschäftsbericht 2009 als Teil des Corporate Governance 

Berichts veröffentlicht ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder der paion ag zu billigen.

6. Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Wenninger zum Mitglied des 

Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der paion ag setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 

sowie § 12 Abs. 1 der Satzung der paion ag aus drei Mitgliedern zusammen.

Die Amtszeit von Herrn Dr. Walter Wenninger endet mit Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung 2010. Vor diesem Hintergrund schlägt der 

Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, Herrn Dr. Walter Wenninger, 

deutscher Staatsangehöriger, Kaufmann, wohnhaft in Leverkusen, erneut als 

Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversamm-

lung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Dr. Wenninger ist derzeit gleichzeitig Mitglied in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

folgender Gesellschaften:

– noxxon Pharma AG, Berlin, Vorsitzender des Aufsichtsrats

– Evotec AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats

– �Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A., Mailand, Italien, 

Mitglied des Aufsichtsrats

– �Santaris Pharma A/S, Horsholm, Dänemark, stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats

Die Bestellung erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 

beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 

mitgerechnet.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats erfüllen derzeit aufgrund ihres beruflichen 

Werdegangs und ihrer Ausbildung die für die Ausübung der Funktion des 

unabhängigen Finanzexperten i. S. d. § 100 Abs. 5 AktG notwendigen 
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Voraussetzungen. Herr Dr. Jörg Spiekerkötter, der als unabhängiger 

Finanzexperte bestimmt wurde, führt seit Oktober 2009 den Vorsitz des 

Prüfungsausschusses.

7. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des 

Aufsichtsrats

Nach § 21 Abs. 1 der Satzung der paion ag erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats zusätzlich zur Erstattung seiner Auslagen eine Vergütung von 

eur 20.000 pro Geschäftsjahr. Zusätzlich erhalten die Mitglieder des 

Aufsichtsrats eur 1.500 für jede Aufsichtsratssitzung, an der sie persönlich 

teilnehmen, höchstens jedoch für sechs Sitzungen pro Jahr. Der Vorsitzende 

erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 1,5-fache dieser Vergütungen. 

Die internationale Ausrichtung des Unternehmens soll sich auch in der 

Besetzung des Aufsichtsrats widerspiegeln. Um auch zukünftig die 

Möglichkeit zu erhalten, geeignete Persönlichkeiten mit ausländischem 

Wohnsitz für eine Mitarbeit im Aufsichtsrat der paion ag zu gewinnen, 

bedarf es einer Anpassung der derzeitigen Vergütungsstruktur. Für Mitglieder 

des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz im außereuropäischen Ausland haben, 

erscheint die derzeitige Vergütungsstruktur nicht angemessen, da sie den 

aufgrund der Reisetätigkeit entstehenden Aufwand bei einer persönlichen 

Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung vor Ort unberücksichtigt läßt. 

Daher wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, das Sitzungsgeld für 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz im außereuropäischen 

Ausland haben, mit Wirkung zum 1. Januar 2010 auf eur 3.000 für jede 

Aufsichtsratssitzung, an der sie persönlich vor Ort teilnehmen, höchstens 

jedoch für sechs Sitzungen pro Jahr, anzuheben. Der Vorsitzende soll das 

Doppelte und sein Stellvertreter das 1,5-fache des Sitzungsgeldes erhalten, 

soweit sie ihren Wohnsitz im außereuropäischen Ausland haben. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu 

beschließen: 

a)	� Sitzungsgeld für Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wohnsitz im 

außereuropäischen Ausland 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz im außereuropäischen 

Ausland haben, erhalten eur 3.000 für jede Aufsichtsratssitzung, an der 

sie persönlich vor Ort teilnehmen, höchstens jedoch für sechs Sitzungen 

pro Jahr, d. h. maximal eur 18.000. 

b)	 § 21 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Zusätzlich zur Erstattung seiner Auslagen erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats eine Vergütung von eur 20.000 pro Geschäftsjahr. War 
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ein Mitglied des Aufsichtsrats nicht das gesamte Geschäftsjahr als 

Aufsichtsratsmitglied für die Gesellschaft tätig, so besteht nur ein 

entsprechend anteiliger Vergütungsanspruch und zwar im Verhältnis der 

tatsächlichen Amtszeit zum gesamten Geschäftsjahr. Zusätzlich erhalten 

die Mitglieder des Aufsichtsrats eur 1.500 für jede Aufsichtsratssitzung 

(Sitzungsgeld), an der sie persönlich teilnehmen, höchstens jedoch für 

sechs Sitzungen pro Jahr. Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz 

im außereuropäischen Ausland haben, erhalten für jede Aufsichtsratssit-

zung, an der sie persönlich vor Ort teilnehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe 

von eur 3.000, höchstens jedoch für sechs Sitzungen pro Jahr. Der 

Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 1,5-fache dieser 

Vergütungen.“

8. Beschlussfassung über (i) die Ermächtigung zur Auflage eines 

Aktienoptionsprogramms 2010 unter Ausgabe von Aktienoptionen 

mit Bezugsrechten auf Aktien der PAION AG an Mitglieder des 

Vorstands der PAION AG und an für die Entwicklung bzw. den Erfolg 

der Gesellschaft wichtige Mitarbeiter der PAION AG oder einer ihrer 

Konzerngesellschaften bei gleichzeitiger Schließung des Aktienopti-

onsprogramms 2008 für Neuausgaben, (ii) die Schaffung eines neuen 

Bedingten Kapitals 2010 I zur Bedienung des Aktienoptionspro-

gramms 2010 bei gleichzeitiger Ermäßigung des Bedingten Kapitals 

2008 I, soweit es zur Bedienung der gewährten Aktienoptionen unter 

dem Aktienoptionsprogramm 2008 nicht erforderlich ist, sowie (iii) 

entsprechende Änderungen der Satzung

Für die Zukunft der paion-Gruppe ist es unerlässlich, langfristige, 

strategische Unternehmensziele zu definieren und erfolgreich umzusetzen. 

Von maßgeblicher Bedeutung sind dabei diejenigen Personen, deren 

Entscheidungen eng mit der Entwicklung bzw. dem Erfolg des Unternehmens 

verknüpft sind. Durch die Ausgabe von Aktienoptionen soll das Interesse 

dieser Personen an einer langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes 

gestärkt und eine wettbewerbsfähige Vergütungskomponente geschaffen 

werden. Um über ein optimales und zeitgemäßes Aktienoptionsprogramm zu 

verfügen, das die mit ihm bezweckten Ziele bestmöglich verwirklichen kann, 

wird vorgeschlagen, das Aktienoptionsprogramm 2008 für Neuausgaben zu 

schließen und ein neues Aktienoptionsprogramm 2010 zu schaffen, das auf 

der Grundlage des Aktienoptionsprogramms 2008 beruht und unter anderem 

die mit dem Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung vom 

31. Juli 2009 im Aktiengesetz eingeführten Änderungen umsetzt. Um zur 

Bedienung der Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2010 Aktien 

aus bedingtem Kapital schaffen zu können, wird der Hauptversammlung 

vorgeschlagen, ein Bedingtes Kapital 2010 I zu schaffen. Die Hauptversamm-

lung vom 5. Mai 2008 hat ein Bedingtes Kapital 2008 I für die Bedienung des 

gleichzeitig verabschiedeten Aktienoptionsprogramms 2008 in Höhe von 
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eur 815.000 beschlossen. Dadurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft 

um weitere bis zu eur 815.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 815.000 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2008 sind derzeit 760.235 Aktienoptionen gewährt 

worden. Soweit das Bedingte Kapital 2008 I zur Bedienung der gewährten 

Aktienoptionen unter dem Aktienoptionsprogramm 2008 nicht erforderlich 

ist, wird vorgeschlagen, es zu ermäßigen bzw. aufzuheben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu 

beschließen:

a)	� Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit  

Bezugsrecht auf Aktien der PAION AG

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

18. Mai 2015 nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen im 

Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2010 bis zu 720.000 Aktienopti-

onen mit Bezugsrecht auf Aktien der paion ag mit einer Laufzeit von 

zehn Jahren ab dem Ausgabetag auszugeben, mit der Maßgabe, dass jede 

Aktienoption das Recht zum Bezug von einer Aktie der paion ag 

gewährt. Die Aktienoptionen sind ausschließlich zum Bezug durch 

Mitglieder des Vorstands der paion ag sowie wichtige Mitarbeiter der 

paion ag oder einer ihrer Konzerngesellschaften bestimmt. Zur Ausgabe 

von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands gilt diese Ermächtigung 

allein für den Aufsichtsrat.

	 Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht.

	� Für die Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptions

programms 2010 gelten folgende Eckpunkte:

(1) Bezugsberechtigte, Gesamtvolumen und dessen Aufteilung

Im Zuge des Aktienoptionsprogramms 2010 dürfen Aktienoptionen 

ausschließlich an a) Mitglieder des Vorstands der paion ag („Gruppe 1“) 

und b) wichtige Mitarbeiter der paion ag oder einer ihrer Konzerngesell-

schaften („Gruppe 2“) ausgegeben werden. „Konzerngesellschaften“ sind 

(i) Gesellschaften, an denen die paion ag mittelbar oder unmittelbar 

mehr als 50% der Anteile hält, (ii) Gesellschaften, in denen die paion ag 

mittelbar oder unmittelbar mehr als 50% der Stimmrechte hält, bzw. (iii) 

Gesellschaften, denen gegenüber die paion ag mittelbar oder unmittelbar 

herrschendes Unternehmen aufgrund eines Beherrschungsvertrages oder 

eines vergleichbaren Unternehmensvertrages ist. Der genaue Kreis der 

Bezugsberechtigten und der Umfang der ihnen jeweils zum Bezug 

anzubietenden Aktienoptionen werden durch den Vorstand der paion ag 

in Abstimmung mit den für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils 
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zuständigen Organe festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der 

paion ag Aktienoptionen erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und 

die Ausgabe der Aktienoptionen ausschließlich dem Aufsichtsrat der 

paion ag.

Unter dem Aktienoptionsprogramm 2010 können höchstens insgesamt 

720.000 Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten ausgegeben werden. 

An Bezugsberechtigte der Gruppe 1 können insgesamt höchstens 324.000 

Aktienoptionen (also höchstens insgesamt 45% der Aktienoptionen) 

ausgegeben werden; an Bezugsberechtigte der Gruppe 2 können insgesamt 

höchstens 396.000 Aktienoptionen (also höchstens insgesamt 55% der 

Aktienoptionen) ausgegeben werden. An Bezugsberechtigte, die beiden 

Gruppen angehören, können Aktienoptionen nur unter Anrechnung auf 

das Kontingent der Gruppe 1 gewährt werden.

(2) Ausgabezeitraum und Laufzeit

Die Aktienoptionen können in der Zeit zwischen der Eintragung des 

Bedingten Kapitals 2010 I im Handelsregister bis zum 18. Mai 2015 an 

Bezugsberechtigte ausgegeben werden. Innerhalb dieses zeitlichen 

Rahmens kann die Gewährung von Aktienoptionen – vorbehaltlich der 

nachfolgend dargestellten Regelung für Bezugsberechtigte, die erstmals 

einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit der Gesellschaft bzw. einer 

Konzerngesellschaft abschließen – nur zwischen dem 9. Xetra-Handelstag 

(oder einem Handelstag in einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) („Xetra-Handels-

tag“) an der Frankfurter Wertpapierbörse nach Veröffentlichung eines 

Konzernquartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der paion ag oder 

eines Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internetseite der 

Gesellschaft und dem letzten Kalendertag des zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung laufenden Kalenderquartals von den zuständigen 

Gremien beschlossen werden.

An Bezugsberechtigte, die erstmals einen Dienst- oder Anstellungsvertrag 

mit der Gesellschaft bzw. einer Konzerngesellschaft abschließen, dürfen 

auch innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Dienst- oder Anstellungs-

verhältnisses Aktienoptionen ausgegeben werden; die Beschlussfassung 

durch die zuständigen Gremien kann in diesen Fällen somit auch außer-

halb des in dem vorhergehenden Abschnitt festgelegten Zeitfensters 

erfolgen. Die Zusage der Ausgabe von Aktienoptionen kann in diesen 

Fällen bereits im Dienst- oder Anstellungsvertrag enthalten sein. Erwirbt 

oder übernimmt die Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft einen 

Betrieb oder Betriebsteil, so kann eine Person, die hierdurch zum Bezugs-

berechtigten wird, auch innerhalb von drei Monaten nach Erwerb oder 

Übernahme Aktienoptionen erwerben; die Zusage auf die Ausgabe von 



7

Aktienoptionen darf in diesem Fall auch bereits vor Erwerb oder 

Übernahme erteilt werden mit der Maßgabe, dass sie frühestens mit 

Erwerb oder Übernahme wirksam wird.

Die Ausgabe der Aktienoptionen („Ausgabetag“) erfolgt bei Gewährung 

von Aktienoptionen an Bezugsberechtigte der Gruppe 1 einen Monat nach 

dem Tag, an dem der Aufsichtsrat der Gesellschaft über die Gewährung 

beschließt, an Bezugsberechtigte der Gruppe 2 einen Monat nach dem Tag, 

an dem der Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit den für die 

Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils zuständigen Organe über die 

Gewährung beschließt, und in den Fällen, in denen Aktienoptionen 

innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Dienst- oder Anstellungsver-

hältnisses an Bezugsberechtigte ausgegeben werden, mit dem im 

Anstellungsvertrag vorgesehenen Beginn des Dienst- oder Anstellungsver-

hältnisses, es sei denn, dass die vorstehenden Regelungen dieses Absatzes 

zu einem späteren Ausgabetag führen.

Die Ausgabe der Optionen erfolgt nach Unterzeichnung einer Erklärung 

zum Bezug von Aktienoptionen durch den jeweiligen Bezugsberechtigten, 

mit der dieser das ihm von der paion ag gemachte Bezugsangebot 

annimmt und sich mit der Geltung der Bedingungen des Aktienoptions-

programms einverstanden erklärt.

Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet 

nach Ablauf von zehn Jahren.

	

(3) Ausübungssperrfristen

Die Aktienoptionen können während folgender „Ausübungssperrfristen“ 

nicht ausgeübt werden: a) jeweils für einen Zeitraum, der am dritten Xetra-

Handelstag vor dem Ende eines Quartals des Geschäftsjahres der 

Gesellschaft beginnt und drei (3) Xetra-Handelstage nach Veröffentlichung 

des zu dem betreffenden Quartal gehörenden Konzernquartals- bzw. 

Konzernhalbjahresberichts der paion ag oder Konzernabschlusses der 

paion ag auf der Internetseite der Gesellschaft endet; b) von dem Tag an, 

an dem die paion ag ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von neuen 

Aktien oder Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren mit 

Wandel- oder Optionsrechten im (elektronischen) Bundesanzeiger 

veröffentlicht, bis zu dem Tag, an dem die bezugsberechtigten Aktien der 

Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse erstmals „Ex-Bezugs-

recht“ notiert werden; c) von dem Tag an, an dem die paion ag die 

Ausschüttung einer Dividende im (elektronischen) Bundesanzeiger 

veröffentlicht, bis zu dem Tag, an dem die dividendenberechtigten Aktien 

der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse erstmals „Ex-Divi-

dende“ notiert werden.
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(4) Wartezeit und Unverfallbarkeit der Aktienoptionen

Die Aktienoptionen können erst nach Ablauf einer Wartezeit von vier 

Jahren nach dem Ausgabetag ausgeübt werden. Für Teilnehmer der Gruppe 

1 kann der Aufsichtsrat, für Teilnehmer der Gruppe 2 kann der Vorstand in 

Abstimmung mit den für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils 

zuständigen Organen eine längere Wartezeit als vier Jahre festlegen. Die 

Ausübbarkeit der Aktienoptionen nur außerhalb bestimmter Ausübungs-

sperrfristen und nur bei Vorliegen aller weiteren Ausübungsvorausset-

zungen bleibt von dem Ablauf der Wartezeit unberührt.

Vorbehaltlich bestimmter unten unter (9) (Verfall der Aktienoptionen) und 

(12) (Anpassungen) dargestellten Einschränkungen werden Aktienoptio

nen zwei (2) Jahre nach dem Ausgabetag unverfallbar (vesting period) 

(„Unverfallbarkeitszeit“). Für Teilnehmer der Gruppe 1 kann der Aufsichts-

rat, für Teilnehmer der Gruppe 2 kann der Vorstand in Abstimmung 

mit den für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils zuständigen 

Organen eine längere Unverfallbarkeitszeit als zwei Jahre im Rahmen des 

Beschlusses gemäß § 3 Abs. 4 festlegen.

Ruht das Arbeits- oder Dienstverhältnis zwischen einem Bezugsberech-

tigten und einer Gesellschaft der paion-Gruppe, auf welchem die Ausgabe 

bzw. Fortgeltung einer Aktienoption beruht, aufgrund einer Abrede 

zwischen dem Bezugsberechtigten und dieser Gesellschaft oder aufgrund 

einseitiger Erklärung des Bezugsberechtigten, so ist der Ablauf der 

Wartezeit für den Zeitraum des Ruhens gehemmt.

Kommt es bei der paion ag zu einem Kontrollerwerb im Sinne des 

WpÜG, (i) endet die Wartezeit für alle ausgegebenen Aktienoptionen, für 

die die Wartezeit von vier Jahren abgelaufen ist, nach Ablauf von vier 

Jahren nach dem Ausgabetag, bzw., soweit eine längere Wartefrist als vier 

Jahre vorgesehen ist, von der aber bereits vier Jahre abgelaufen sind, mit 

dem Tag des Wirksamwerdens des Kontrollerwerbs; (ii) wandelt sich der 

Anspruch auf den Bezug von Aktien aus ausgegebenen Aktienoptionen, 

deren Ausgabetag weniger als vier Jahre zurückliegt, mit dem Zeitpunkt 

des Kontrollerwerbes in einen Anspruch auf Barausgleich auf der Basis des 

Aktienkurses am Tag des Wirksamwerdens des Kontrollerwerbs; die 

entsprechenden Aktienoptionen verfallen. Anstelle des Barausgleichs 

können nach Wahl der Gesellschaft auch börsennotierte Anteile an dem 

übernehmenden Unternehmen gewährt werden; die Details dieser 

Gewährung werden von dem zuständigen Organ nach billigem Ermessen 

festgelegt.

(5) Bezugsverhältnis und Erfüllung des Bezugsrechts

Jede Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie aus dem hierfür 
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geschaffenen Bedingten Kapital 2010 I gegen Zahlung des Ausübungs-

preises. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am 

Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist.

Abweichend hiervon kann den Bezugsberechtigten angeboten werden, an 

Stelle der Ausgabe von Aktien aus dem hierfür geschaffenen Bedingten 

Kapital 2010 I wahlweise eigene Aktien zu erwerben oder einen 

Barausgleich zu erhalten, insbesondere wenn aus diesem Bedingten 

Kapital 2010 I keine Aktien mehr zur Verfügung stehen. Die Entscheidung, 

welche Alternativen den Bezugsberechtigten im Einzelfall angeboten 

werden, trifft der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und in 

Abstimmung mit den für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils 

zuständigen Organen, soweit Bezugsberechtigte der Gruppe 2 betroffen 

sind, bzw. der Aufsichtsrat, soweit Bezugsberechtigte der Gruppe 1 

betroffen sind. Diese Organe haben sich bei ihrer Entscheidung allein vom 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre leiten zu lassen. Der 

Barausgleich soll den Unterschiedsbetrag zwischen dem Ausübungspreis 

und dem Preis der Aktien in der Schlussauktion des Xetra-Handels (oder 

einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleich-

baren Nachfolgesystem) am Vortag des Ausübungstages ausmachen.

(6) Ausübungspreis

Der Ausübungspreis entspricht dem ungewichteten Mittelwert der 

Schlusskurse der Aktie der paion ag im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) am 4. bis 8. Xetra-Handelstag nach 

Veröffentlichung eines Konzernquartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts 

der paion ag oder eines Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der 

Internetseite der Gesellschaft. Der Ausübungspreis in den Fällen, in denen 

Aktienoptionen innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Dienst- oder 

Anstellungsverhältnisses an Bezugsberechtigte ausgegeben werden, 

entspricht dem ungewichteten Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der 

paion ag im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 

am 4. bis 8. Xetra-Handelstag nach der ersten Veröffentlichung eines 

Konzernquartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der paion ag oder 

eines Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internetseite der 

Gesellschaft seit der Anstellung des jeweiligen Bezugsberechtigten. Der 

Ausübungspreis ist gegebenenfalls anzupassen (dazu siehe unten unter 

(12) (Anpassungen)).

(7) Ausübungshürden

Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn der Preis der Aktien 

in der Schlussauktion des Xetra-Handels (oder einem vergleichbaren 



10

Nachfolgesystem) am Vortag des Ausübungstages den Ausübungspreis um 

mindestens die so genannte notwendige Kurssteigerung übersteigt. Die 

notwendige Kurssteigerung beträgt linear 5% p.a. des Ausübungspreises ab 

dem Ausgabetag über die gesamte Laufzeit der Aktienoption. Die notwen-

dige Kurssteigerung beträgt für jeden seit dem Ausgabetag gemäß § 187 

Abs. 1 bgb abgelaufenen Monat 1/240 (in Worten: ein Zweihundertvier-

zigstel) des Ausübungspreises.

(8) Ausübung der Aktienoptionen

Die Ausübung der Aktienoptionen erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der paion ag („Ausübungserklärung“). Vorbehaltlich der 

Regelung in dem nachfolgenden Satz ist der Tag des Zugangs der Aus-

übungserklärung bei der Gesellschaft der Ausübungstag („Ausübungs-

tag“). Ohne dass hierdurch die Laufzeit der Aktienoptionen verlängert 

wird, gelten Ausübungserklärungen, die der Gesellschaft vor Ablauf der 

Wartezeit oder innerhalb einer Ausübungssperrfrist zugehen, als am 

ersten Tag nach dem Ende der Wartezeit bzw. der Ausübungssperrfrist 

zugegangen, wenn der Gesellschaft nicht spätestens bis 10:00 Uhr des 

letzten Bankarbeitstages am Sitz der Gesellschaft vor diesem Zeitpunkt 

ein schriftlicher Widerruf der Ausübungserklärung zugegangen ist.

Die Gesellschaft kann Erleichterungen oder Änderungen im Hinblick auf 

Form und Zugang der Ausübungserklärung und die Abwicklung gewähren 

und insbesondere eine internetgestützte Abwicklung oder die gesamte 

Abwicklung durch Dritte vorsehen.

 	

(9) Verfall der Aktienoptionen

Sofern Aktienoptionen bis zum Ende ihrer Laufzeit nicht ausgeübt werden 

oder ausgeübt werden können, verfallen sie am Ende der Laufzeit 

ohne weiteres und entschädigungslos, insbesondere ohne dass es eines 

entsprechenden Vertrages oder einer Verfallserklärung seitens der 

Gesellschaft bedürfte.

Aktienoptionen von Bezugsberechtigten der Gruppe 2, bei denen die 

Unverfallbarkeitszeit noch nicht abgelaufen ist, verfallen ohne weiteres 

und entschädigungslos an dem Tag, zu dem das Beschäftigungsverhältnis 

zwischen dem Bezugsberechtigten und der Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft – gleich aus welchem Grund, einschließlich 

Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, Eintritt in den Ruhestand oder Tod – 

wirksam beendet wird. Entsprechendes gilt, wenn die Konzerngesell-

schaft, zu der das Beschäftigungsverhältnis des Bezugsberechtigten 

besteht, oder ein Betriebsteil einer Konzerngesellschaft, in dem der 

Bezugsberechtigte beschäftigt ist, aus der paion-Gruppe ausscheidet.
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Sollte ein Bezugsberechtigter der Gruppe 2 nach Ausgabe von Aktienoptio

nen, aber vor Ablauf der Unverfallbarkeitszeit die von ihm gehaltene 

Aufgabe nicht mehr ausüben und nicht mehr zur Gruppe 2 der Bezugsbe-

rechtigten gehören, verfällt ein nach einer bestimmten Formel berechneter 

Teil seiner Aktienoptionen unter Berücksichtigung der bereits abgelaufe-

nen Wartezeit ohne weiteres und entschädigungslos an dem Tag, ab dem er 

die Leitungsfunktion nicht mehr ausübt.

Sollte ein Bezugsberechtigter der Gruppe 2 nach Ausgabe von Aktienoptio

nen, aber vor Ablauf der Unverfallbarkeitszeit, seine wöchentliche Regel-

arbeitszeit verkürzen (Teilzeitarbeit), verfällt ein nach einer weiteren 

Formel berechneter Teil seiner Aktienoptionen unter Berücksichtigung der 

bereits abgelaufenen Unverfallbarkeitszeit ohne weiteres und entschädi-

gungslos an dem Tag, an dem die verkürzte wöchentliche Regelarbeitszeit 

beginnt.

Alle noch nicht ausgeübten Aktienoptionen von Bezugsberechtigten der 

Gruppe 2 verfallen, auch wenn die Unverfallbarkeitszeit bereits abgelaufen 

ist, ohne weiteres und entschädigungslos, sofern das Beschäftigungsver-

hältnis durch die Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft aus einem 

vom Bezugsberechtigten zu vertretenden wichtigen Grund gekündigt 

wird, im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung.

Für Bezugsberechtigte der Gruppe 1 verfällt ein Teil der jeweils gehaltenen 

Aktienoptionen, bei denen die Unverfallbarkeitszeit noch nicht abgelaufen 

ist, ohne weiteres und entschädigungslos an dem Tag, an dem die 

Bestellung zum Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft ohne Wiederbe-

stellung durch Zeitablauf, Amtsniederlegung, Tod oder anderweitig als 

durch Widerruf endgültig endet. Nach Maßgabe des vorstehenden Satzes 

und unter Berücksichtigung der bereits abgelaufenen Unverfallbarkeitszeit 

verfällt für den betroffenen Bezugsberechtigten der Gruppe 1 ein nach 

einer bestimmten Formel berechneter Teil seiner Aktienoptionen ohne 

weiteres und entschädigungslos an dem Tag, an dem die Bestellung zum 

Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft endet.

Im Falle des wirksamen Widerrufs der Bestellung zum Mitglied des 

Vorstandes gemäß § 84 Abs. 3 AktG verfallen alle noch nicht ausgeübten 

Aktienoptionen des betroffenen Bezugsberechtigten der Gruppe 1 ohne 

weiteres und entschädigungslos, auch wenn die Unverfallbarkeitszeit 

bereits abgelaufen ist.

Endet die Bestellung zum Mitglied des Vorstands im Falle von Bezugs

berechtigten der Gruppe 1 oder das Beschäftigungsverhältnis im 

Falle von Bezugsberechtigten der Gruppe 2 durch den Tod eines 
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Bezugsberechtigten, können Aktienoptionen, deren Wartefrist abgelaufen 

ist, von den Erben und/oder Vermächtnisnehmern des verstorbenen 

Bezugsberechtigten – sofern diese ihr Erbrecht gegenüber der Gesellschaft 

nachgewiesen haben und die Aktienoptionen auf sie von Todes wegen 

übergehen können – innerhalb einer Frist von 24 Monaten ab dem ersten 

Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse nach dem Todestag, an 

dem die Ausübung der übergegangenen Aktienoptionen möglich ist, 

unter Beachtung der Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2010, 

insbesondere der vorstehenden Absätze, ausgeübt werden, wobei 

Ausübungssperrfristen den Fristablauf hemmen. Mehrere Erben und/oder 

Vermächtnisnehmer können Rechte aus den ererbten oder vermachten 

Aktienoptionen gegenüber der Gesellschaft nur durch einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten aller Erben und/oder Vermächtnisnehmer 

wahrnehmen.

Zur Vermeidung unbilliger Härten, insbesondere bei Ausscheiden einer 

Konzerngesellschaft, zu der das Beschäftigungsverhältnis des Bezugsbe-

rechtigten besteht, oder eines Betriebsteils einer Konzerngesellschaft, in 

dem der Bezugsberechtigte beschäftigt ist, aus der paion-Gruppe, oder 

bei betriebsbedingten Kündigungen oder Aufhebungen von Dienst- oder 

Arbeitsverträgen oder bei Ende der Bestellung zum Mitglied des Vorstands 

im Falle von Bezugsberechtigten der Gruppe 1 oder des Beschäftigungs

verhältnisses im Falle von Bezugsberechtigten der Gruppe 2 durch den Tod 

eines Bezugsberechtigten während der Unverfallbarkeitszeit kann der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit den 

für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils zuständigen Organen 

bei Bezugsberechtigten der Gruppe 2 und kann der Aufsichtsrat bei 

Bezugsberechtigten der Gruppe 1 im Einzelfall abweichende Sonder

regelungen treffen.

(10) Übertragbarkeit

Die den Bezugsberechtigten gewährten Aktienoptionen sind nicht 

übertragbar. Verfügungen aller Art über Aktienoptionen, einschließlich der 

Einräumung einer Unterbeteiligung an Aktienoptionen, der Verpfändung 

von Aktienoptionen und der Errichtung einer Treuhand an Aktienopti-

onen, sind unzulässig. Gleiches gilt für Rechtsgeschäfte, die im wirtschaft-

lichen Ergebnis zu einer Veräußerung oder Belastung der Aktienoptionen 

führen. Verfügt ein Bezugsberechtigter entgegen diesen Regelungen über 

seine Aktienoptionen, verfallen diese ohne weiteres und entschädigungs-

los. Abweichend hiervon sind Verfügungen von Todes wegen zu Gunsten 

des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners oder der Kinder eines 

Bezugsberechtigten und Verfügungen zum Zwecke der Erfüllung von 

Vermächtnissen sowie zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 

zu Gunsten der vorgenannten Personen zulässig. Sofern der 
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Bezugsberechtigte nicht von seinem Ehegatten, seinem eingetragenen 

Lebenspartner oder seinen Kindern beerbt wird, ist die Vererblichkeit 

ausgeschlossen.

(11) Ermächtigung zur Festlegung von Einzelheiten

Die weiteren Einzelheiten für die Gewährung von Aktienoptionen und 

die weiteren Ausübungsbedingungen werden durch den Aufsichtsrat 

festgelegt, soweit die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen 

sind.

Im Übrigen ist der Vorstand der Gesellschaft für die Festlegung dieser 

Einzelheiten zuständig, der, soweit gesetzlich erforderlich, im Einverneh-

men mit den Organen der Konzerngesellschaften entscheidet, die für die 

Vergütung der Bezugsberechtigten zuständig sind.

Zu diesen Einzelheiten gehören insbesondere die Auswahl einzelner 

Bezugsberechtigter aus der jeweiligen Gruppe der Bezugsberechtigten, 

die Gewährung von Aktienoptionen an einzelne Bezugsberechtigte, die 

Bestimmung der Durchführung und des Verfahrens der Gewährung und 

Ausübung der Aktienoptionen und der Ausgabe von Aktien sowie von 

Regelungen über die Behandlung von Aktienoptionen in Sonderfällen.

(12) Anpassungen

Kommt es während der Laufzeit der Aktienoptionen zu einer Änderung 

der Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, ohne dass dies 

mit einem Zufluss oder Abfluss von Mitteln verbunden ist (z. B. aufgrund 

einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, einer Kapitalherabsetzung 

oder einer Neueinteilung des Grundkapitals), so ändert sich die Anzahl 

der Aktien, zu deren Bezug je eine Aktienoption berechtigt, in demselben 

Verhältnis, in dem die Gesamtzahl der Aktien vor der Änderung zu der 

Gesamtzahl der Aktien nach der Änderung steht. Der Ausübungspreis je 

Aktie ändert sich in diesen Fällen im umgekehrten Verhältnis.

Im Falle von Kapitalerhöhungen gegen Einlagen mit mittelbarem oder 

unmittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre, der Ausgabe von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen bzw. anderer Wertpapiere mit Wandel- 

oder Optionsrecht jeweils mit mittelbarem oder unmittelbarem Bezugs-

recht der Aktionäre oder der Ausschüttung von Sonderdividenden oder 

Bonusdividenden, nicht aber von normalen Dividenden, an die Aktionäre, 

werden der Ausübungspreis und das Bezugsverhältnis gemäß § 317 bgb 

nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der für die jeweilige 

Maßnahme geltenden Regeln der Deutsche Börse AG durch die oder einen 

durch die Gesellschaft bestimmten Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutach-

ter, dessen Entscheidung für die Gesellschaft und die Bezugsberechtigten 
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bindend ist, angepasst und somit neu festgesetzt. Die Anpassung und 

Neufestsetzung ist so vorzunehmen, dass der Gesamtwert der einem 

Bezugsberechtigten zustehenden Aktienoptionen nach Vornahme der 

Maßnahme dem vorhergehenden Wert entspricht. Eine Anpassung und 

Neufestsetzung erfolgt nicht, wenn sie weniger als 5% des Ausübungs-

preises ausmachen würde.

Für den Fall, dass es nach der Gewährung von Aktienoptionen aufgrund 

dieses Aktienoptionsprogramms 2010 durch Maßnahmen der Gesellschaft 

und/oder durch Maßnahmen der Börsen, an denen die Aktien der 

Gesellschaft zum Handel zugelassen sind, dazu kommt, dass die Aktien 

nicht mehr zum Handel zugelassen sind, behält sich die Gesellschaft das 

Recht vor, die noch nicht ausgeübten Aktienoptionen, gleichgültig ob 

diese Aktienoptionen ausübbar oder nicht ausübbar sind, gegenüber den 

Bezugsberechtigten durch einseitige Erklärung zu widerrufen. Die 

betroffenen Aktienoptionen erlöschen in diesem Fall ohne weiteres mit 

Zugang der Widerrufserklärung beim jeweiligen Bezugsberechtigten 

(„Widerrufsstichtag“). Soweit am Widerrufsstichtag ausgegebene 

Aktienoptionen widerrufen werden, ist die Gesellschaft verpflichtet, dem 

jeweiligen Bezugsberechtigten hinsichtlich dieser Aktienoptionen nach 

ihrer Wahl einen Ausgleich entweder in Form vergleichbarer Rechte oder 

in Form eines Anspruches auf einen Barausgleich zu gewähren, durch 

den, soweit wie rechtlich möglich und wirtschaftlich für die Gesellschaft 

vertretbar, der durch den Widerruf der ausübbaren Aktienoptionen zum 

Widerrufsstichtag entstehende wirtschaftliche Nachteil des jeweiligen 

Bezugsberechtigten ausgeglichen wird. Die Wirksamkeit des Widerrufes 

ist von der Einigung über Art und Höhe einer Ausgleichsleistung und von 

der Einführung anderer Mitarbeiterbeteiligungsprogramme unabhängig.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass die 

Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft nach der Ausgabe von Aktien-

optionen aufgrund dieses Aktienoptionsprogramms 2010 auf einen 

übernehmenden Rechtsträger verschmolzen, auf- oder abgespalten, in 

eine andere Rechtsform umgewandelt oder in einen übernehmenden 

Rechtsträger eingebracht wird. In diesen Fällen können als Ausgleichs

leistung auch Bezugsrechte auf Anteile an einem übernehmenden 

Rechtsträger oder sonstige Rechte, die sich auf einen übernehmenden 

Rechtsträger beziehen, gewährt werden. Verändern sich während der 

Laufzeit dieses Aktienoptionsprogramms 2010 die zwingenden rechtlichen 

Voraussetzungen für vergleichbare Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, 

ist die Gesellschaft unter angemessener Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen Interessen der Optionsinhaber berechtigt, die Programmbe

dingungen entsprechend anzupassen, auch wenn eine Anpassung für 

Altprogramme nicht gesetzlich erforderlich ist.
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Im Rahmen der Kontrolle der Angemessenheit der Vergütung hat der 

Aufsichtsrat in Bezug auf Mitgliedern der Gruppe 1 und der Vorstand in 

Bezug auf Mitgliedern der Gruppe 2 bereits gewährte Aktienoptionen eine 

Möglichkeit zur Begrenzung des aus einer Ausübung der Aktienoptionen 

resultierenden Gewinns bei außerordentlichen Entwicklungen (z. B. 

Unternehmensübernahme, Veräußerung von Unternehmensteilen, 

Hebung stiller Reserven oder externe Einflüsse). Die Begrenzungsmög-

lichkeit erfolgt durch eine entsprechende Anpassung des Ausübungs-

preises. Bei einer etwaigen Ausübung des vorgenannten Ermessens 

werden Aufsichtsrat bzw. Vorstand berücksichtigen, dass bei einem 

Biotechnologie-Unternehmen wie der paion-Gruppe die aus Aktienopti-

onen resultierenden Gewinnmöglichkeiten eine zentrale Funktion bei der 

Incentivierung der Bezugsberechtigten haben. Ein Gewinn in Höhe von 

bis zu 200% des um die notwendige Kurssteigerung erhöhten Ausübungs-

preises ist daher jedenfalls keine außerordentliche Entwicklung, die eine 

Begrenzungsmöglichkeit auslöst.

(13) Berichtspflicht, Steuern und Transaktionskosten

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptionsprogramms 

2010 und die den Bezugsberechtigten eingeräumten Aktienoptionen sowie 

die ausgeübten Aktienoptionen für jedes Geschäftsjahr im Geschäfts

bericht berichten.

Die aufgrund und im Zusammenhang mit der Gewährung und der 

Ausübung der Aktienoptionen erhobenen Steuern und Sozialabgaben 

sowie die im Rahmen der Ausübung der Aktienoptionen anfallenden 

Transaktionskosten sind von den jeweiligen Bezugsberechtigten zu tragen.

b)	� Schließung des Aktienoptionsprogramms 2008 für Neuausgaben

Das Aktienoptionsprogramm 2008 wird für Neuausgaben geschlossen. Es 

können keine Aktienoptionen mehr unter dem Aktienoptionsprogramm 

2008 ausgegeben werden. Die bereits gewährten Aktienoptionen können 

jedoch nach den Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2008 

ausgeübt werden.

c)	 Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2010 I

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um weitere bis zu eur 720.000 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 720.000 neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 I). Das 

Bedingte Kapital 2010 I dient der Sicherung von Bezugsrechten aus 

Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

der paion ag vom 19. Mai 2010 von der paion ag im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2010 in der Zeit von der Eintragung des 

Bedingten Kapitals 2010 I in das Handelsregister bis zum 18. Mai 2015 
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ausgegeben werden können. Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt werden, als die Inhaber von Optionsrechten, die im 

Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2010 ausgegeben werden, von 

ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien aus dem 

Bedingten Kapital 2010 I erfolgt zu dem gemäß lit. a) Ziff. (6) zu Punkt 8 

der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 festgelegten 

Ausübungspreis. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des 

Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung 

des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung einer Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

d)	 Ermäßigung und Änderung des Bedingten Kapitals 2008 I

Das Bedingte Kapital 2008 I wird um eur 54.765 ermäßigt und wie folgt 

neu gefasst:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu eur 760.235 durch 

Ausgabe von insgesamt bis zu 760.235 neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). Die Bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt werden, als die Inhaber 

von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2008 

ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die 

neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres am 

Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

e)	 § 4 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu eur 760.235 durch 

Ausgabe von insgesamt bis zu 760.235 neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). Die Bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt werden, als die Inhaber 

von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2008 

ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die 

neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an am 

Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch

führung der Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.”
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f)	 § 4 der Satzung erhält folgenden neuen Absatz 7:

„(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere bis zu eur 720.000 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 720.000 neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 I). Die 

Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt werden, als 

die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptions

programms 2010 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch 

machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäfts-

jahres am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 

Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.”

	

g)	� Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 5, 6 und 7 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung der Bedingten Kapitalia zu 

ändern.

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss 

des Bezugsrechts und zur Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 

2010 II unter gleichzeitiger Aufhebung der früheren Ermächtigung zur 

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und 

des Bedingten Kapitals I sowie entsprechende Änderung der Satzung

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

10. Mai 2006 ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 einmalig oder mehrmalig 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag 

von bis zu eur 63.000.000 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu 

begeben und den Inhabern dieser Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien mit einem 

Anteil am Grundkapital von maximal insgesamt eur 6.300.000 zu gewähren. 

Zur Bedienung dieser Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

wurde ein Bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital I) in Höhe von eur 6.300.000 

geschaffen. Von der Ermächtigung wurde noch kein Gebrauch gemacht und 

das Bedingte Kapital I ist daher nicht ausgenutzt worden. Um die Finanzie-

rungsmöglichkeiten der Gesellschaft über den 10. Mai 2011 hinaus zu 

erweitern und der Gesellschaft einen verbesserten Handlungsspielraum zu 

geben, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, das bedingte Kapital neu 

zu schaffen und die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen unter Aufhebung der alten Ermächtigung zu 

ersetzen. Die Anleihebedingungen sollen hierbei im Wesentlichen 

unverändert bleiben.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu 

beschließen:

a)	� Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 18. Mai 2015 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den 

Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbe-

trag von bis eur 98.000.000 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu 

begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf bis zu 9.800.000 neue Aktien der 

Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 

insgesamt eur 9.800.000 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen („Anleihebedingungen“) zu gewähren und/

oder in den Anleihebedingungen Pflichten zur Wandlung der Schuld

verschreibungen in neue Aktien zu begründen.

b)	� Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begren-

zung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen 

Währung eines oecd-Landes begeben werden. Bei der Begebung in einer 

anderen Währung als Euro ist für die Berechnung des Gegenwertes der 

Referenzkurs der Europäischen Zentralbank am Tag der Beschlussfassung 

über die Begebung maßgeblich. Sie können auch durch von der Gesell-

schaft abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 

Unternehmen begeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand 

ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats, für die Gesellschaft die 

Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern 

bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungsrechte bzw. 

Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 

c)	� Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldver-

schreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können von einer Bank oder 

einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten, sofern sie den 

Aktionären nicht zum unmittelbaren Bezug angeboten werden. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch für die folgenden Fälle ganz oder 

teilweise ausgeschlossen werden.

1) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, sofern die 

Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabe- 

preis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermit- 

telten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht 

wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur 

für Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- bzw. Optionsrecht 
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auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 

10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschluss

fassung. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert 

sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen 

Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im 

Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchstgrenze 

von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den 

anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf diejenigen eigenen Aktien 

entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der 

Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3  

Satz 4 AktG veräußert werden.

2) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf Schuldverschreibungen 

auszuschließen, sofern es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 

Gläubigern von dann ausstehenden Wandlungs- oder Optionsrechten 

und von mit Wandlungspflichten ausgestatteten und dann ausstehen-

den Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang  

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. 

Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen 

würde.

3) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, um 

Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 

dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

4) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, soweit  

die Schuldverschreibungen in Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmens

teilen oder der Eingehung von Partnerschaften gegen Bar- und/oder 

Sachleistungen ausgegeben werden, sofern der Wert der Gegenleistung 

in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanz- 

mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen steht.

d)	� Die Anleiheemissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte 

Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden.

e)	� Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelschuldver-

schreibungen erhalten diese Inhaber das Recht, ihre Wandelschuldver-

schreibungen nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in 
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neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den 

Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen; §§ 9 

Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. Das Umtauschverhältnis 

ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer Wandelschuldver-

schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie 

der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division 

des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Wandel-

schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 

neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das 

Umtauschverhältnis variabel ist und der Wandlungspreis innerhalb einer 

festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des 

Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines bestimmten 

Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhält-

nis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; 

ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im 

Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/

oder in bar ausgeglichen werden. 

f)	� Die Umtauschbedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum 

Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. 

Schließlich können die Anleihebedingungen vorsehen, dass im Falle der 

Wandlung die Gesellschaft den Wandlungsberechtigten nicht Aktien  

der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in bar zahlt, der nach 

näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem Durchschnittspreis der 

Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten ein bis zehn 

Börsenhandelstage vor Erklärung der Wandlung entspricht. 

g) 	� Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Optionsschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, 

die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft 

berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuld-

verschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Options-

schuldverschreibungen nicht übersteigen; §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG 

bleiben unberührt. Etwaige Spitzen werden zusammengelegt und/oder in 

bar ausgeglichen. Die Laufzeit der Optionsrechte darf höchstens 20 Jahre 

betragen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der Options-

schuldverschreibung nicht überschreiten. 

h)	� Sofern die Schuldverschreibungen nicht in Zusammenhang mit dem 

Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

Unternehmensteilen oder der Eingehung von Partnerschaften gegen  
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bar und/oder Sachgegenleistungen ausgegeben werden, muss der jeweils 

festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft (Bezugspreis) auch bei einem variablen Wandlungspreis bzw. 

Umtauschverhältnis entweder (a) mindestens 80 Prozent des durch-

schnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im 

xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) (i) an den 

zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 

Vorstand über die Begebung der Wandel- bzw. Optionsschuldverschrei-

bungen oder (ii) an den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor der 

öffentlichen Bekanntgabe eines Angebots zur Zeichnung von Schuldver-

schreibungen oder (iii) an den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor 

der Abgabe der Annahmeerklärung durch die Gesellschaft nach einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten betragen 

oder (b) mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlussauktions-

preises der Aktien der Gesellschaft im xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Tage, an denen die 

Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit 

Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, 

entsprechen; falls die Schuldverschreibungen in Zusammenhang mit  

dem Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

Unternehmensteilen oder der Eingehung von Partnerschaften ausgegeben 

werden, kann der Wandlungspreis abweichend von Vorstehendem 

festgelegt werden.

i)	� Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet der §§ 9 Abs. 1 und 

199 Abs. 2 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer 

Bestimmung der Anleihebedingungen durch Zahlung eines entspre-

chenden Betrages in bar bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Options-

rechts bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt werden, wenn 

die Gesellschaft während der Wandlungs- bzw. Optionsfrist unter 

Einräumung des Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht 

oder weitere Wandel- oder Optionsanleihen begibt bzw. sonstige 

Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie  

es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts zustehen 

würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung 

kann auch – soweit möglich – das Wandlungs- bzw. Umtauschverhältnis 

durch Division mit dem ermäßigten Wandlungs- bzw. Optionspreis 

angepasst werden. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für 

den Fall der Kapitalherabsetzung, von Aktiensplits, Umwandlungen  

oder vergleichbaren Maßnahmen eine Anpassung der Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte vorsehen.
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j)	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschrei-

bungen insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 

Wandlungs- bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeit-

raum festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 

Schuldverschreibungen begebenden unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungsgesellschaften festzulegen.

k)	� Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2010 II zu ändern.

l)	� Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Mai 2006 

beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen wird 

mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung aufgehoben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zur Schaffung 

des für die Schuldverschreibungen erforderlichen Kapitals weiter vor zu 

beschließen:

m)	�Das Grundkapital wird um bis zu eur 9.800.000 bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2010 II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. der Begründung 

von Wandlungspflichten in neue Aktien der Gesellschaft an bzw. für die 

Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß 

vorstehender Ermächtigung unter lit. a) bis k) bis zum 18. Mai 2015 von der 

Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehenden Unternehmen begeben werden. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß lit. a) bis j) jeweils festzulegenden 

Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 

insoweit durchzuführen, als von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird 

oder als die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre 

Pflicht zur Wandlung erfüllen und zur Erfüllung dieser Rechte bzw. 

Pflichten nach Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen neue 

Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, 

am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand 

wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer 

bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
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n) 	§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	� „(4) Das Grundkapital ist um bis zu eur 9.800.000 bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2010 II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, als

– �die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsschei-

nen, die den von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im 

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 

bis zum 18. Mai 2015 auszugebenden Wandel- oder Optionsschuld

verschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. Options- 

rechten Gebrauch machen, oder

– �die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der 

Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehenden Unternehmen aufgrund des Ermächtigungs

beschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 bis zum  

18. Mai 2015 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht 

zur Wandlung erfüllen.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem 

sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch 

Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; 

abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres  

an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Options-

rechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss 

der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 

die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-

hung festzulegen.“

o)	� Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 

I nicht wirksam wird, ohne dass an seine Stelle das neue Bedingte Kapital 

2010 II in Höhe von eur 9.800.000 tritt, wird der Vorstand angewiesen, 

den vorstehend zu lit. l) gefassten Beschluss über die Aufhebung des 

bisherigen Bedingten Kapitals I erst dann zur Eintragung im Handels

register anzumelden, wenn gesichert ist, dass im unmittelbaren Anschluss  

an die Eintragung dieser Aufhebung der Beschluss zur Schaffung des  

neuen Bedingten Kapitals 2010 II gemäß vorstehend lit. m) in Höhe von 

eur 9.800.000 sowie die entsprechende Satzungsänderung gemäß 

vorstehend lit. n) im Handelsregister eingetragen werden.
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10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einer besonderen Ermächtigung durch die 

Hauptversammlung. Da die von der Hauptversammlung vom 5. Mai 2008  

für die maximale Dauer von 18 Monaten beschlossene Ermächtigung am 

9. November 2009 ausgelaufen ist, soll der Hauptversammlung ein neuer 

Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen werden. Nach dem durch das Gesetz 

zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie vom 30. Juli 2009 (arug) geänderten  

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung nunmehr für die Dauer von bis 

zu fünf Jahren erteilt werden. Durch eine für volle Jahre geltende Ermächti-

gung wird künftig vermieden, dass diese zwischen zwei Hauptversamm-

lungen ausläuft. Zudem bietet ein längerer Ermächtigungszeitraum flexiblere 

Gestaltungsmöglichkeiten für auf Nachhaltigkeit ausgerichtete aktienbasierte 

Vergütungssysteme. Daher wird auch eine solche Verwendung eigener Aktien 

zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu 

beschließen:

a)  	�Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Prozent 

des Grundkapitals im Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats zu erwerben; die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 

Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den  

§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 Prozent des 

Grundkapitals übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des 

Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

b)	� Die Ermächtigung kann jeweils vollständig oder in mehreren Teilbeträgen 

durch die Gesellschaft, durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehende Unternehmen oder für Rechnung der Gesellschaft 

oder eines ihrer abhängigen oder im Mehrheitsbesitz stehenden Unter- 

nehmen durch Dritte ausgeübt werden. Die Ermächtigung kann zu jedem 

gesetzlich zulässigen Zweck sowie in Verfolgung eines oder mehrerer  

der in lit. e) genannten Zwecke ausgeübt werden.

c) 	 Die Erwerbsermächtigung gilt bis zum 18. Mai 2015.

	

d)	� Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats (i) über die Börse oder (ii) mittels eines an sämtliche 

Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Beim 

Erwerb über die Börse kann sich die Gesellschaft auch Dritter und des 
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Einsatzes von Derivaten bedienen, wenn die Dritten die nachstehenden 

Beschränkungen einhalten.

(1) �Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen 

Schlusskurs im xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-

system) an den letzten drei Handelstagen vor der Verpflichtung zum 

Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um 

nicht mehr als 10 Prozent unterschreiten.

(2) �Erfolgt der Erwerb im Wege eines Kaufangebots an alle Aktionäre der 

Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 

gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Durchschnitt der Schlusskurse im xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) am 4. bis 10. Handelstag vor dem Tag 

der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 20 Prozent 

über- bzw. unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt 

werden. Sofern bei einem an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 

Kaufangebot das Volumen der angedienten Aktien das vorgesehene 

Rückkaufvolumen überschreitet, sind die Annahmeerklärungen grund- 

sätzlich verhältnismäßig zu berücksichtigen; das Recht der Aktionäre, 

ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, kann 

ausgeschlossen werden. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stück- 

zahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorge- 

sehen werden. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

e) 	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien 

der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, zu 

allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden.

(1) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre zu veräußern unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung 

gegen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den Börsenwert  

von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. 

	  

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Diese Ermächti-

gung ist auf insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals im 

Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung beschränkt. Die Höchstgrenze 

von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen 

Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer 
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Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des 

Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des 

Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung 

von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

(2) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

an Dritte zu übertragen, soweit dies gegen Sachleistung zu dem Zweck 

erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an 

Unternehmen zu erwerben, Unternehmenszusammenschlüsse 

durchzuführen oder Produkte einzulizenzieren. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre wird ausgeschlossen.

(3) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten, die von der 

Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft bei der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen eingeräumt wurden, oder Erfüllung von 

Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft oder einer Konzerngesell-

schaft ausgegebenen Schuldverschreibungen zu verwenden. Insoweit 

wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

(4) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

als Belegschaftsaktien an Mitarbeiter und Pensionäre der Gesellschaft 

und mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen 

auszugeben. Insoweit wird das Bezugsrecht ausgeschlossen.

(5) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

zur Bedienung der in den Hauptversammlungen vom 30. Dezember 

2004 und 5. Mai 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramme 2005 

bzw. 2008 und zur Bedienung des in dieser Hauptversammlung zu 

beschließenden Aktienoptionsprogramms 2010 zu verwenden. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Diese Ermächtigung 

ist auf insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals beschränkt.  

Die Bedingten Kapitalia 2004 II, 2008 I und 2010 I sind, soweit hiervon 

Gebrauch gemacht wurde, auf diese Ermächtigung anzurechnen.
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(6) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die 

Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung.

f)	� Die vorstehenden Ermächtigungen zur Veräußerung oder Einziehung 

eigener Aktien können ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals, einzeln 

oder gemeinsam ausgenutzt werden. Der Vorstand wird die Hauptver-

sammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, 

über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag 

des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt 

wurde, jeweils in der nächsten Hauptversammlung unterrichten.

11. Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz zur 

Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG)

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie vom 30. Juli 2009 

(arug) sind die aktienrechtlichen Fristen für die Anmeldung zur Haupt

versammlung und für den Nachweis der Teilnahmeberechtigung sowie die 

Regelung zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten 

geändert worden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, §§ 23 Abs. 2 und 24 Abs. 1 und 

Abs. 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„§ 23 Abs. 2

Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der 

Versammlung einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die 

Tage der Anmeldefrist (§ 24 Abs. 1). Für die Fristberechnung gilt die 

gesetzliche Regelung.“

„§ 24 Abs. 1

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversamm-

lung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen 

haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem 

deportführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder 

englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den 

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Die Anmel-

dung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 

jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Für die Fristberech-

nung gilt die gesetzliche Regelung.“
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„§ 24 Abs. 2

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Soweit die Erteilung der Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des  

§ 135 AktG unterliegt, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 

und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der 

Textform. Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt, kann in der Einberufung auch eine Erleichterung für die 

Vollmachtserteilung und ihren Widerruf bestimmt werden. Der Nachweis 

der Vollmacht kann der Gesellschaft auf einem vom Vorstand näher zu 

bestimmenden Weg der elektronischen Kommunikation übermittelt 

werden.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiterhin vor, den derzeitigen § 24 Abs. 3 

ersatzlos aufzuheben und den derzeitigen § 24 Abs. 4 neu zufassen und als  

§ 24 Abs. 3 und Abs. 4 einzufügen:

„§ 24 Abs. 3

Wenn dies in der Einberufung der Hauptversammlung angekündigt ist, 

kann der Versammlungsleiter die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu 

bestimmenden Weise zulassen.“

„§ 24 Abs. 4

Wenn dies in der Einberufung der Hauptversammlung angekündigt ist, 

kann der Vorstand zulassen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise 

im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.“
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Berichte an die Hauptversammlung

zu Top 8: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung

Der wirtschaftliche Erfolg des paion-Konzerns beruht maßgeblich auf dessen 

Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Dies gilt in 

besonderem Maße für hoch qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter, um 

die über die nationalen Grenzen hinweg und zum Teil branchenübergreifend 

mit attraktiven Vergütungssystemen geworben wird. Die Beteiligung von 

Vorstandsmitgliedern und wichtigen Mitarbeitern am Kapital des Unterneh-

mens und damit deren Teilhabe am wirtschaftlichen Risiko und Erfolg sind 

fester Bestandteil international üblicher Vergütungssysteme. Auch in 

Deutschland ist die Ausgabe von Aktienoptionen seit Jahren möglich und weit 

verbreitet. Das Aktienoptionsprogramm soll nicht nur einen Anreiz für die 

Bezugsberechtigten schaffen und die Unternehmensstrategie auch im 

Interesse der Aktionäre verstärkt auf eine langfristige Wertsteigerung des 

Unternehmens ausrichten, sondern auch das Vertrauen der Finanzmärkte 

in eine entsprechende Motivation der Unternehmensführung stärken, um 

weiteren Anreiz zu bieten, in Aktien der Gesellschaft zu investieren.

Die paion ag hat die vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten und die 

Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex zu einer 

Beteiligung von Mitarbeitern und Führungskräften am Unternehmen bereits 

in der Vergangenheit genutzt. Um über ein optimales und zeitgemäßes 

Aktienoptionsprogramm zu verfügen, das die mit ihm bezweckten Ziele 

bestmöglichst verwirklichen kann, soll das Aktienoptionsprogramm 2008 für 

Neuausgaben geschlossen werden und ein neues Aktienoptionsprogramm 

2010 geschaffen werden, das auf der Grundlage des Aktienoptionsprogramms 

2008 beruht und unter anderem die mit dem Gesetz zur Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung vom 31. Juli 2009 im Aktiengesetz eingeführten 

Änderungen umsetzt.

Aktienoptionen können ausschließlich an Mitglieder des Vorstands der 

paion ag und an für die Entwicklung und den Erfolg der paion ag wichtige 

Mitarbeiter der paion ag und ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben 

werden. Im Rahmen dieser Vorgabe werden die einzelnen Bezugsberechtigten 

sowie der Umfang der ihnen jeweils zum Bezug anzubietenden Aktienopti-

onen durch den Vorstand der paion ag in Abstimmung mit den für die 

Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils zuständigen Organen festgelegt. 

Soweit Mitglieder des Vorstands der paion ag Aktienoptionen erhalten 

sollen, obliegt diese Festlegung und die Ausgabe der Aktienoptionen dem 

Aufsichtsrat der paion ag.

Jede Aktienoption, die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2010 

ausgegeben wird, gewährt das Recht zum Bezug einer Aktie der paion ag. 
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, 

für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss 

der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist. Der Beschlussvorschlag sieht allerdings keine Beschränkung auf 

neue, durch Kapitalerhöhung geschaffene Aktien vor, sondern gestattet es, 

den Berechtigten bei Ausübung des Bezugsrechts auch eigene Aktien oder 

einen Barausgleich zur Verfügung zu stellen. Insgesamt können höchstens 

720.000 Aktienoptionen ausgegeben werden. Die Ermächtigung zur Ausgabe 

der Aktienoptionen ist bis zum 18. Mai 2015 begrenzt.

Der Anreiz für die Bezugsberechtigten bestimmt sich ganz maßgeblich nach 

dem Preis, der von ihnen bei Ausübung der Aktienoption zu zahlen ist. Der 

Beschlussvorschlag sieht einen Ausübungspreis vor, der dem ungewichteten 

Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der paion ag im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am 4. bis 8. Xetra-Handelstag nach 

Veröffentlichung eines Konzernquartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der 

paion ag oder eines Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internet

seite der Gesellschaft entspricht. Der Ausübungspreis in den Fällen, in denen 

Aktienoptionen innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Dienst- oder 

Anstellungsverhältnisses an Bezugsberechtigte ausgegeben werden, 

entspricht dem ungewichteten Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der 

paion ag im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am 

4. bis 8. Xetra-Handelstag nach der ersten Veröffentlichung eines Konzern-

quartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der paion ag oder eines 

Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft 

nach dem im Anstellungsvertrag vorgesehenen Beginn des Dienst- oder 

Anstellungsverhältnisses des jeweiligen Bezugsberechtigten. Zusätzliche 

Voraussetzung für die Ausübung der Bezugsrechte ist, dass der Preis der 

Aktien in der Schlussauktion des Xetra-Handels (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) („Börsenpreis“) am Vortag des Ausübungstages den 

Ausübungspreis um mindestens die so genannte notwendige Kurssteigerung 

übersteigt. Die notwendige Kurssteigerung beträgt linear 5% p.a. des 

Ausübungspreises ab dem Ausgabetag über die gesamte Laufzeit der 

Aktienoption. Die notwendige Kurssteigerung beträgt für jeden seit dem 

Ausgabetag gemäß § 187 Abs. 1 bgb abgelaufenen Monat 1/240 (in Worten: 

ein Zweihundertvierzigstel) des Ausübungspreises.

Die Aktienoptionen können grundsätzlich nur zu bestimmten Ausgabezeiten 

ausgegeben werden, um insbesondere dem Risiko vorzubeugen, dass 

Insiderwissen ausgenutzt wird. Die Möglichkeit, die Teilnahme an dem mit 

dem Aktienoptionsprogramm geschaffenen attraktiven Vergütungssystem 

anbieten zu können, ist für eine erfolgreiche Suche nach weiteren hoch 

qualifizierten Mitarbeitern sowie – soweit dies in der Zukunft erforderlich 

werden sollte – Vorstandsmitgliedern für die paion ag äußerst förderlich. 
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Daher sieht der Vorschlag vor, dass an diese neuen Mitarbeiter bzw. 

Vorstandsmitglieder auch innerhalb von drei Monaten ab Beginn ihres 

Dienst- oder Anstellungsverhältnisses Aktienoptionen ausgegeben werden 

können. In diesen Fällen kann die Zusage der Ausgabe von Aktienoptionen 

bereits in dem Dienst- oder Anstellungsvertrag enthalten sein. Erwirbt oder 

übernimmt die Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft einen Betrieb oder 

Betriebsteil, so kann eine Person, die hierdurch zum Bezugsberechtigten wird, 

auch innerhalb von drei Monaten nach Erwerb oder Übernahme Aktienoptio

nen erwerben; die Zusage auf die Ausgabe von Aktienoptionen darf in diesem 

Fall auch bereits vor Erwerb oder Übernahme erteilt werden mit der Maßgabe, 

dass sie frühestens mit Erwerb oder Übernahme wirksam wird.

Um den Bezugsberechtigten einen längerfristigen Anreiz zu geben, den 

Unternehmenswert im Interesse aller Aktionäre zu steigern, sieht der 

Vorschlag Wartezeiten für die erstmalige Ausübung des Bezugsrechts vor. Für 

Teilnehmer der Gruppe 1 kann der Aufsichtsrat, für Teilnehmer der Gruppe 2 

kann der Vorstand in Abstimmung mit den für die Vergütung der Bezugsbe-

rechtigten jeweils zuständigen Organen eine längere Wartezeit als vier Jahre 

festlegen. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen nur außerhalb bestimmter 

Ausübungssperrfristen und nur bei Vorliegen aller weiteren Ausübungs

voraussetzungen bleibt von dem Ablauf der Wartezeit unberührt. Für alle 

Bezugsberechtigten gilt, dass vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen 

Aktienoptionen zwei (2) Jahre nach dem Ausgabetag unverfallbar werden 

(vesting period) („Unverfallbarkeitszeit“). Für Teilnehmer der Gruppe 1 kann 

der Aufsichtsrat, für Teilnehmer der Gruppe 2 kann der Vorstand in 

Abstimmung mit den für die Vergütung der Bezugsberechtigten jeweils 

zuständigen Organen eine längere Unverfallbarkeitszeit als zwei Jahre 

festlegen. Sollte vor dem Ablauf der Unverfallbarkeitszeit (x) für einen 

Teilnehmer der Gruppe 1 dessen Bestellung zum Mitglied des Vorstandes 

ohne Wiederbestellung anderweitig als durch Widerruf endgültig enden bzw. 

(y) ein Teilnehmer der Gruppe 2 vor dem Ablauf der Unverfallbarkeitszeit bei 

Fortdauer des Beschäftigungsverhältnisses (i) die von ihm gehaltene Aufgabe 

nicht mehr ausüben und nicht mehr zu den Bezugsberechtigten gehören oder 

(ii) seine wöchentliche Arbeitszeit reduzieren, verfällt lediglich ein Teil der 

jeweiligen Aktienoptionen. Das Recht zur Ausübung der Bezugsrechte 

(Laufzeit) endet nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Ausgabetag. Sofern 

Aktienoptionen bis zum Ende ihrer Laufzeit nicht ausgeübt werden oder 

ausgeübt werden können, verfallen sie am Ende der Laufzeit ohne weiteres 

und entschädigungslos.

Der Beschlussentwurf schließt des Weiteren die Übertragbarkeit der den 

Bezugsberechtigten gewährten Aktienoptionen grundsätzlich aus. Hierdurch 

sollen die mit dem Aktienoptionsprogramm verfolgten persönlichen 

Anreizwirkungen sichergestellt werden. Schließlich bestimmt der 
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Beschlussvorschlag, dass der Aufsichtsrat ermächtigt wird, die weiteren 

Einzelheiten für die Gewährung der Aktienoptionen und die weiteren 

Ausübungsbedingungen festzulegen, soweit die Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft betroffen sind. Im Übrigen ist der Vorstand der Gesellschaft für 

die Festlegung dieser Einzelheiten zuständig, der, soweit gesetzlich 

erforderlich, im Einvernehmen mit den Organen der Konzerngesellschaften 

entscheidet, die für die Vergütung der Bezugsberechtigten zuständig sind. 

Hierzu zählen insbesondere die Auswahl einzelner Bezugsberechtigter aus der 

jeweiligen Gruppe der Bezugsberechtigten, die Gewährung von Aktienopti-

onen an einzelne Bezugsberechtigte, die Bestimmung der Durchführung und 

des Verfahrens der Gewährung und Ausübung der Aktienoptionen und der 

Ausgabe von Aktien sowie von Regelungen über die Behandlung von 

Aktienoptionen in Sonderfällen.

Zur Erfüllung der Ansprüche der Bezugsberechtigten auf den Bezug von 

Aktien dient in erster Linie ein neu zu schaffendes bedingtes Kapital in Höhe 

von eur 720.000 entsprechend 720.000 Aktien. Um die Flexibilität bei 

Ausübung der Bezugsrechte zu erhöhen, sieht der Beschlussvorschlag vor, 

dass Ansprüche der Berechtigten auch durch eigene Aktien oder durch 

Barausgleich erfüllt werden können.

zu Top 9: Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG

Die Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen kann 

zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalauf-

nahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungs

alternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Aus Sicht des Vorstandes besteht ein 

Interesse der Gesellschaft, dass ihr diese Finanzierungsmöglichkeit auch über 

den 10. Mai 2011 hinaus zur Verfügung steht.

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht je nach Marktlage die 

Aufnahme von Kapital zu attraktiven Konditionen. Die erzielten Wandel- 

bzw. Optionsprämien kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft zugute und 

ermöglichen ihr so die Nutzung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten. Die 

ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/

oder Optionsrechten auch Wandelpflichten zu begründen, erweitert den 

Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die 

Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuld-

verschreibungen selbst oder über von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz 

der Gesellschaft stehenden Unternehmen zu platzieren. Schuldverschrei-

bungen können außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines 

oecd-Landes ausgegeben werden.
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Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auch auf Schuldverschrei-

bungen zu gewähren. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen 

Bareinlage das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwendung  

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von 

Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungs-

pflichten auf bis zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft 

beschränkt. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die 

anderweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Dem Verwässerungsschutz der 

Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Schuldverschreibungen 

nur zu einem Preis veräußert werden können, der ihren theoretischen 

Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Durch die Möglichkeit, das 

Bezugsrecht auszuschließen, erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige 

Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrnehmen zu können. Maßgeblich 

hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibungen 

mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung 

festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den 

Zeitraum der Bezugsfrist vermieden wird. Aktionäre, die ihren Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch 

einen Zukauf über die Börse erreichen. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung  

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den 

Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder 

auch von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschrei-

bungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der 

Wandlungspflichten zustehen würde. Dies bietet die Möglichkeit zu 

verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Wand-

lungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte nach den Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 

ermäßigt werden oder durch die Gesellschaft gegebenenfalls ein anderwei-

tiger Verwässerungsschutz gewährt werden muss. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge 

können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der 

Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss 

des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaß-

nahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen 

werden entweder durch Verkauf, über die Börse oder in sonstiger Weise best-

möglich für die Gesellschaft verwertet. 
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Der Vorstand ist ferner berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit die Schuldverschreibungen 

gegen Bar- und/oder Sachleistung zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-

men, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie zwecks 

Eingehung von Partnerschaften ausgegeben werden, sofern der Wert der 

Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit, in geeigneten 

Fällen Schuldverschreibungen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu 

können und auf diese Weise interessante Akquisitionsobjekte kurzfristig 

liquiditätsschonend zu erwerben. Dies ist für die Gesellschaft von besonderer 

Bedeutung, da paion als biopharmazeutisches Unternehmen dem inter-

nationalen Wettbewerb ausgesetzt ist und es vorteilhaft sein kann, auf 

internationale Partnerschaften und Beteiligungen zur Entwicklung oder 

Vermarktung von Medikamenten zurückzugreifen. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen bestehen derzeit nicht. Der Vorstand und der 

Aufsichtsrat der paion ag werden im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob von der 

Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen mit oder ohne 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll. Eine Ausnutzung 

dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung 

des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft liegt.

zu Top 10: Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG

Der Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu 

ermächtigen, selbst oder über abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehende Unternehmen oder über für ihre oder deren Rechnung 

handelnde Dritte bis zum 18. Mai 2015 eigene Aktien im Umfang von bis zu 

10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben.

Bereits die Hauptversammlung vom 5. Mai 2008 hatte die Gesellschaft 

ermächtigt, bis zum 5. November 2009 eigene Aktien zu erwerben und diese 

Aktien unter bestimmten Voraussetzungen in anderer Weise als über die 

Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. Diese 

Ermächtigung wurde bislang nicht ausgenutzt. Da sie vor der Hauptversamm-

lung 2010 ausgelaufen ist, bedarf es zum künftigen Erwerb eigener Aktien 

durch die Gesellschaft einer neuen Ermächtigung.

Mit ihr soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder mittels 

eines öffentlichen Kaufangebots bis zur Höhe von insgesamt 10 Prozent des 

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. Die von 
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der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder 

durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. 

Mit diesen Möglichkeiten wird sowohl beim Erwerb als auch bei der 

Wiederausgabe der Aktien der Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Aktionäre gewahrt. Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann jeder 

verkaufswillige Aktionär entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung 

einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese andienen möchten. Übersteigt 

die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft 

nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der 

Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 

Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal  

100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene 

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbe-

stände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der aufgrund der Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse 

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre durchführen kann, wenn die 

eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der 

Aktie der paion ag zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 

unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss 

gleichkommt, wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 

erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der 

Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, 

institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den 

Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage 

versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 

zu können. Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 

dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 

Börsenpreis der Aktie der paion ag zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der 

Aktionäre werden hierbei angemessen gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG gestützte Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der 

Veräußerung eigener Aktien ist insgesamt auf höchstens 10 Prozent des 

Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Hierbei ist das Grundkapital 

maßgeblich, das im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung 

vorhanden ist. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die 

anderweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Dem Gedanken des Verwässe-

rungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die 

Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 

Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
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Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 

Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der 

aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag auf 

den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre 

können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen 

durch Zukäufe im Markt erhalten.

Der Vorstand soll auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 

anderen Unternehmen oder für die Einlizenzierung von Produkten einzu-

setzen. Der internationale Wettbewerb um Marktchancen auf dem biophar-

mazeutischen Sektor verlangt zunehmend auch diese Form der Akquisitions-

finanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den 

notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Akquisitions

gelegenheiten schnell und flexibel ausnutzen und eine optimale Finanzie-

rungsstruktur anbieten zu können. Diese Möglichkeit zum Erwerb von 

Beteiligungen und Partnerschaften ist für die paion-Gruppe von besonderer 

Bedeutung, da auf dem für die paion-Gruppe relevanten biopharmazeu-

tischen Markt ein globaler Wettbewerb herrscht, auf dem Vertriebs- und 

Forschungspartnerschaften sowie entsprechende Beteiligungen von 

besonderer Bedeutung sein können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 

des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 

wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 

gewahrt werden. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung 

zur Finanzierung solcher Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den 

Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen.

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen 

eigenen Aktien zur Erfüllung von Rechten von Inhabern bzw. Gläubigern aus 

von der Gesellschaft oder einer 100%igen Beteiligungsgesellschaft ausgege-

benen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. 

Sofern die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine 

bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre 

werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt.

Die Gesellschaft soll darüber hinaus in die Lage versetzt werden, die aufgrund 

der Ermächtigung erworbenen Aktien, als Belegschaftsaktien an Arbeitneh-

mer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. 

Das Recht, Aktien zum Angebot an Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr 

verbundener Unternehmen auch gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG zurückzu

kaufen, bleibt hiervon unberührt.
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Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eigene Aktien zur 

Bedienung der Aktienoptionsprogramme 2005, 2008 und 2010 zu 

verwenden.

Das von der Hauptversammlung der paion ag am 30. Dezember 2004 

verabschiedete Aktienoptionsprogramm 2005 enthält hierbei folgende 

Eckpunkte:

Im Rahmen des Aktienoptionsprogramms konnte den Vorständen der 

paion ag sowie Mitarbeitern der paion-Gruppe das Recht eingeräumt 

werden, Aktien der paion ag aufgrund von Aktienoptionen zu erwerben. 

Jede Aktienoption berechtigte zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft gegen 

Zahlung des Ausübungspreises. Für Aktienoptionen, die innerhalb eines 

Monats nach der Aufnahme der erstmaligen Notierung der Aktien der 

paion ag ausgegeben wurden, entsprach der Ausübungsreis dem Platzie-

rungspreis. Für später ausgegebene Aktienoptionen, entsprach der Ausü-

bungspreis dem jeweiligen aktuellen Börsenkurs der Aktien der paion ag im 

Zeitpunkt der ersten Ausgabe von Aktienoptionen durch den Aufsichtsrat in 

dem jeweiligen Jahr. Nach den Optionsbedingungen konnten Bezugsrechte 

in Höhe von insgesamt bis zu maximal 7 Prozent des nach dem Börsengang 

bestehenden Grundkapitals gewährt werden (ca. eur 1.110.000). Über die 

Ausgabe an Vorstandsmitglieder und über weitere Einzelheiten der Ausgabe 

entschied der Aufsichtsrat; für die Mitarbeiter der paion-Gruppe traf der 

Vorstand diese Entscheidungen. Die Aktienoptionen konnten erst nach einer 

Haltedauer von zwei Jahren gestaffelt ausgeübt werden. Eine Ausübung setzte 

außerdem voraus, dass der Aktienkurs der paion ag im Zeitpunkt der 

Ausübung im Verhältnis zum Aktienkurs der Gesellschaft bei Ausgabe der 

Aktienoption um 1/240 pro Kalendermonat gestiegen war. Darüber hinaus 

durfte der begünstigte Vorstand bzw. Mitarbeiter nach Ablauf der Haltefrist 

nur bis zu 50% der von ihm gehaltenen Aktienoptionen im ersten Jahr nach 

Ablauf des Haltedatums ausüben. Danach war die Ausübung von jeweils 

bis zu weiteren 25% der Aktienoptionen pro Jahr möglich. 45% der Tranche 

waren für die vier Vorstandsmitglieder vorgesehen und 55% für die übrigen 

begünstigten Mitarbeiter.

Das von der Hauptversammlung der paion ag am 5. Mai 2008 verabschiedete 

Aktienoptionsprogramm 2008, das durch Beschluss der heutigen Hauptver-

sammlung für Neuausgaben geschlossen werden soll, enthält zusätzlich zu 

den oben geschilderten Rahmenbedingungen weitere folgende Eckpunkte:

Im Rahmen des Aktienoptionsprogramms konnte den Vorständen der 

paion ag sowie Mitarbeitern der paion-Gruppe das Recht eingeräumt 

werden, Aktien der paion ag aufgrund von Aktienoptionen zu erwerben. 

Jede Aktienoption berechtigte zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft gegen 
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Zahlung des Ausübungspreises. Für alle unter dem Aktienoptionsprogramm 

2008 ausgegebenen Aktienoptionen entsprach der Ausübungspreis im 

Zeitpunkt der Ausgabe von Aktienoptionen dem ungewichteten Mittelwert 

der Schlusskurse der Aktie der paion ag im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) am 4. bis 8. Xetra-Handelstag nach 

Veröffentlichung eines Konzernquartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der 

paion ag oder eines Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internet

seite der Gesellschaft. Der Ausübungspreis in den Fällen, in denen Aktien

optionen innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Dienst- oder Anstel-

lungsverhältnisses an Bezugsberechtigte ausgegeben werden, entsprach dem 

ungewichteten Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der paion ag im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am 

4. bis 8. Xetra-Handelstag nach der ersten Veröffentlichung eines Konzern-

quartals- bzw. Konzernhalbjahresberichts der paion ag oder eines 

Konzernabschlusses der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft 

seit der Anstellung des jeweiligen Bezugsberechtigten.

Nach den Optionsbedingungen konnten Bezugsrechte in Höhe von insgesamt 

bis zu maximal 3,31% Prozent des bestehenden Grundkapitals gewährt werden 

(eur 815.000). Über die Ausgabe an Vorstandsmitglieder und über weitere 

Einzelheiten der Ausgabe entschied der Aufsichtsrat; für die Mitarbeiter der 

paion-Gruppe traf der Vorstand diese Entscheidungen. Die Aktienoptionen 

können erst nach einer Wartezeit von zwei Jahren gestaffelt ausgeübt werden. 

Eine Ausübung setzte außerdem voraus, dass der Aktienkurs der paion ag 

im Zeitpunkt der Ausübung im Verhältnis zum Aktienkurs der Gesellschaft 

bei Ausgabe der Aktienoption um 1/240 pro Kalendermonat gestiegen war. 

Darüber hinaus durfte ein Bezugsberechtigter, der erstmals an einem Aktien-

optionsprogramm der paion ag teilnahm, nach Ablauf der Wartezeit nur bis 

zu 50% der von ihm gehaltenen Aktienoptionen im ersten Jahr nach Ablauf 

der Wartezeit ausüben. Danach war die Ausübung von jeweils bis zu weiteren 

25% der Aktienoptionen pro Jahr möglich. 45% der Tranche waren für die 

Vorstandsmitglieder vorgesehen und 55% für die übrigen begünstigten 

Mitarbeiter.

Der vollständige Wortlaut des von der Hauptversammlung am 

30. Dezember 2004 beschlossenen Aktienoptionsprogramms 2005 sowie 

des von der Hauptversammlung am 5. Mai 2008 beschlossenen Aktien

optionsprogramms 2008 wird den Aktionären von der Gesellschaft auf 

Anfrage zugesandt. Die Eckpunkte des Aktienoptionsprogramms 2010 sind 

unter top 8 dargelegt. Der vollständige Wortlaut des Aktienoptionspro-

gramms 2010 liegt während der Hauptversammlung 2010 zur Einsichtnahme 

aus.
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Nachfolgend werden die wesentlichen Beweggründe für die Verabschiedung 

der Aktienoptionsprogramme 2005, 2008 und 2010 der paion ag erläutert:

Die Gewährung von Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten an Mitarbeiter und 

Führungskräfte, die diese berechtigen, unter bestimmten Bedingungen 

Aktien der Gesellschaft zu beziehen, gehört zu den international üblichen 

Vergütungsmethoden. Sie ist auch in Deutschland in den letzten Jahren 

zunehmend eingeführt worden. Hierdurch wird ein Anreiz geschaffen, durch 

besondere Leistungen den Unternehmenswert zusätzlich zu steigern und 

damit im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft die Entwicklung des 

Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft, auch im Vergleich zu anderen 

Unternehmen, zu fördern. Zugleich wird die Möglichkeit geschaffen, im 

internationalen Wettbewerb um herausragende Mitarbeiter und Führungs-

kräfte zu konkurrieren. Als biopharmazeutisches Unternehmen ist die 

paion ag in erhöhtem Maß auf hochqualifiziertes wissenschaftliches und 

technisches Personal angewiesen. Wegen der vorstehend beschriebenen 

Zwecksetzung können erworbene Aktien für den Fall der Veräußerung zur 

Bedienung des Aktienoptionsprogramms nicht den Aktionären, sondern nur 

den Teilnahmeberechtigten angeboten werden.

Ein Aktienoptionsprogramm stellt ein Vergütungselement dar, das im 

Interesse einer noch stärkeren Motivationsförderung zu einer langfristigen 

Steigerung des Unternehmenswertes beitragen soll.

Im Vergleich zu einem bedingten Kapital kann die Verwendung eigener 

Aktien oder ein entsprechender Barausgleich im Rahmen eines Aktien

optionsprogramms die Nutzung steuerlicher Vorteile durch Bildung 

abzugsfähigen Personalaufwands ermöglichen.

Schließlich erlaubt die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien der 

Gesellschaft, ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss eigene Aktien 

einzuziehen. Auch eine solche Ermächtigung ist üblich. Sie erlaubt es der 

Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel 

zu reagieren.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unterrichten.
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Weitere Angaben zur Einberufung

1. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversamm-

lung bei der Gesellschaft anmelden und der Gesellschaft unter der nach

folgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in 

Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen 

Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

paion ag

c/o bader & hubl GmbH

Wilhelmshofstraße 67

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefax: +49 (0)7142 788667-11

oder per E-Mail an: 

 

hauptversammlung@baderhubl.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf Mittwoch, den 28. April 2010, 

0.00 Uhr mesz, beziehen (Nachweisstichtag) und der Gesellschaft spätestens 

am Mittwoch, den 12. Mai 2010, zugehen. Nach Eingang der Anmeldung und 

des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 

Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 

rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere 

Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteils

besitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Eintrittskarten und Stimmkarten werden den zur Teilnahme berechtigten 

Aktionären und Bevollmächtigten erteilt.

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt 

oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter 

Anmeldung zur Hauptversammlung weiter frei verfügen.

2. Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 

einen Bevollmächtigten – z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 

Aktionären – ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 

der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 

Textform. Ausnahmen können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 

oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 
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Abs. 8 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich 

bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereini-

gungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen 

abzustimmen. Die übersandte Eintrittskarte wird ein Formular zur Erteilung 

einer Vollmacht für die Hauptversammlung beinhalten. Wir stellen unseren 

Aktionären ebenfalls im Internet unter

	 www.paion.com/hv

entsprechende Formulare zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptver-

sammlung zur Verfügung; nach Maßgabe von § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG 

werden die Formulare Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt oder auch 

in der Hauptversammlung ausgehändigt.

Daneben bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversamm-

lung vertreten zu lassen.

Die Vollmachten können schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erteilt 

werden (siehe Adresse unten). Im Falle der Übermittlung per E-Mail muss 

das der Eintrittskarte beigefügte, unterzeichnete und entsprechend ausgefüllte 

Vollmachts- und Weisungsformular in elektronischer Form als Anlage 

(ausschließlich als „pdf“- oder „tif“-Datei) übermittelt werden. Das 

Vollmachts- und Weisungsformular ist auch über das Internet unter 

www.paion.com/hv erhältlich. Auch im Fall einer Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung 

des Nachweises des Aktienbesitzes in der oben beschriebenen Form 

erforderlich. Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall zu den 

Tagesordnungspunkten Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt 

werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht 

ungültig. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. 

Diejenigen Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und den 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 

erteilen möchten, benötigen hierzu ein Vollmachtsformular, das zugleich die 

Erteilung von Weisungen ermöglicht. Dieses Formular wird den Aktionären 

zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Der Aktionär hat das Vollmachts- 

und Weisungsformular auszufüllen, zu unterzeichnen und der Gesellschaft 

spätestens bis zum Ablauf des 17. Mai 2010 unter folgender Adresse per Post, 

per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen
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paion ag

c/o bader & hubl GmbH

Wilhelmshofstraße 67

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefax: +49 (0)7142 788667-11

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Später eingehende Vollmachten und Weisungen können nicht berücksichtigt 

werden. Des Weiteren können Informationen zur Hauptversammlung und 

zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treters auch im Internet unter www.paion.com/hv eingesehen werden.

3. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer 

Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von eur 500.000 

am Grundkapital erreichen, das entspricht 500.000 Stückaktien, können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft unter der in 

der Nr. 4 angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 18. April 2010 zugegangen 

sein.

4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 

und 127 AktG

Wenn ein Aktionär Anfragen zur Hauptversammlung hat oder Gegenanträge 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stellen oder 

Wahlvorschläge unterbreiten möchte, sind diese ausschließlich an folgende 

Adresse zu richten:

paion ag

Abteilung Investor Relations

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Telefax: +49 (0)241 4453-120

Rechtzeitig bis zum Ablauf des 4. Mai 2010 unter dieser Adresse eingegangene 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die die Voraussetzungen der §§ 126, 

127 AktG erfüllen, werden den anderen Aktionären nach ihrem Eingang 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter www.paion.com/hv

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 

ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
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5. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehung zu verbundenen Unternehmen 

sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachge-

mäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.

Gemäß § 26 Abs. 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter befugt, das 

Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich zu beschränken; er ist 

insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während 

ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten 

Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte sowie für 

einzelne Rede- und Fragebeiträge angemessen festzusetzen.

6. Veröffentlichungen auf der Internetseite

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden 

Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen 

stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.paion.com/hv zur 

Verfügung. Die Einberufung ist am 7. April 2010 im elektronischen Bundes-

anzeiger bekannt gemacht worden.

7. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2010 hat die paion ag 

insgesamt 24.602.919 Aktien ausgegeben, die 24.602.919 Stimmen gewähren. 

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Eine gemäß § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) meldepflichtige 

Beteiligung eines Kreditinstituts an der Gesellschaft ist der paion ag nicht 

mitgeteilt worden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist am 7. April 2010 im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Am selben Tag ist die Einberufung 

Medien zur Veröffentlichung in der Europäischen Union i. S. d. § 121 Abs. 4a 

AktG zugeleitet worden.

Aachen, im April 2010

paion ag

Der Vorstand
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Wegbeschreibung zur Hauptversammlung
Ort: forum M, Buchkremerstraße 1 – 7, 52062 Aachen

Anfahrt per Auto

1.	 Für Anreisende aus dem Raum Belgien, Düsseldorf oder Köln:  

Fahren Sie bis zum Autobahnkreuz „Kreuz Aachen“ über die A 4  

(E 40) oder die A 44 (E 40). Am „Kreuz Aachen“ in Richtung  

„Heerlen/Aachen Zentrum/Eindhoven/Antwerpen“ auf die  

A 4 (E 314). 

Für Anreisende aus den Niederlanden:  

Nach Passieren der niederländisch-deutschen Grenze auf der  

Autobahn befinden Sie sich auf der deutschen A 4 (E 314).

2.	 Verlassen Sie die Autobahn an der nächsten Ausfahrt, Nr. 3  

„Aachen Zentrum/Würselen“. Biegen Sie nach der Ausfahrt  

rechts ab in Richtung Aachen. Sie fahren jetzt auf der „Krefelder Straße,  

B 57“.

3.	 Fahren Sie ca. 3 km weiter über einen Hügel bis zu einer 

großen Kreuzung mit Ampelanlage. Biegen Sie links ab in die 

„Monheimsallee“. 

4.	 An der nächsten großen Kreuzung mit Ampelanlage biegen Sie  

rechts ab in die „Peterstraße“.  Nach ca. 450 m biegen Sie rechts ab  

in die „Ursulinerstraße“ und wieder rechts ab in die „Buchkremerstraße“. 

Der Haupteingang zum „forum M“ befindet sich auf der rechten 

Straßenseite.

5.	 Hinter der nächsten Straßenecke rechts befindet sich das Parkhaus Büchel.

Anfahrt per Zug

Vom Hauptbahnhof Aachen nehmen Sie bitte ein Taxi.  

Die Anfahrt zum „forum M“ dauert ca. 10 Min.

Kosten für die Anreise und Parkplatzgebühren werden von der Gesellschaft 

nicht erstattet.

Willkommen!
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